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Betreff 
 
 

Beschluss über den Feuerwehrbedarfsplan der Firma ORGAKOM für die Ge-
meinde Ovelgönne 

 
 

I. Beschlussvorschlag 
 

Der Feuerwehrbedarfsplan wird beschlossen. 
 

II. Begründung 
 

Gem. § 2 Abs. 1 S. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der 
Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG) obliegt es der Gemeinde Ovelgönne 
für ihr Gebiet eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, 
auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. 
  
Das NBrandSchG enthält keine Definition, wann man von einer leistungsfähigen Feuerwehr spricht. Die 
Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (FwVO) gibt bezüglich der Leistungsfähigkeit einer 
kommunalen Feuerwehr lediglich gewisse Mindeststandards vor. Es obliegt also der Gemeinde Ovelgön-
ne die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehr selbständig zu überprüfen. 
  
Ein Instrument zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit einer kommunalen Feuerwehr ist die Feuerwehr-
bedarfsplanung nach § 2 Absatz 1 Satz 4 NBrandSchG. Im Rahmen einer Freihändigen Vergabe wurde 
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 2 

der Auftrag zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes an die Firma Orgakom vergeben. Dieses hat 
die Arbeiten nunmehr abgeschlossen. 
  
Der Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Ovelgönne ist im Rats-Informations-System zur Sitzung des 
Ausschusses für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung vom 02. November 2022 hinterlegt. Weitere Erläu-
terungen hat das Büro in der Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung am 27. 
Februar 2023 vortragen. Auf die entsprechende Niederschrift und der dazugehörigen Anlage hierzu wird 
verwiesen. 
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Bürgermeister 


